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► Nr.  VO/2024/13715
öffentlich

Lübeck, 11.11.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Dirk Dreilich (E-Mail: dirk.dreilich@luebeck.de Telefon: 122 - 6622)

Projektfreigabe für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in 
der Moislinger Allee
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

25.11.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
02.12.2024 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
10.12.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, insgesamt 6 Bushaltestellen (entspricht 12 Haltesteigen) 
in der Moislinger Allee im Abschnitt von Töpferweg bis Buntekuhweg/ Moislinger Baum paral-
lel zur grundhaften Fahrbahnerneuerung der Moislinger Allee (Maßnahme für 2025 aus dem 
Masterplan Straßen, vgl. VO/2024/13758) zu modernisieren und dabei barrierefreie Stan-
dards umzusetzen. Zudem wird an 5 Haltesteigen ein Umbau von einer Busbucht zu einer 
Fahrbahnrandhaltestelle vorgenommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend
5.610.2 ÖPNV Aufgabenträgerschaft zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen 
sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig
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x vorgeschrieben durch:  
RNVP; barrierefreier Umbau aller Bushalte-
stellen

Finanzielle Auswirkungen: x Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
x Ja – Begründung:

Durch die Baumaßnahme entsteht zunächst 
ein zusätzlicher CO2 Ausstoß. Die Bau-
maßnahme dient der Stärkung und Attrakti-
vierung des Umweltverbundes.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

Anlass der Maßnahme

Im Jahr 2025 ist vorgesehen, in der Moislinger Allee auf einer Länge von ca. 2,3 km im Ab-
schnitt zwischen Moislinger Baum/ Buntekuhweg und Töpferweg eine grundhafte Fahrbahn-
sanierung durchzuführen (siehe VO/2024/13758). Gleichzeitig werden die EBL eine Kanal-
sanierungsmaßnahme im Margarethenweg mit Einbindung in die Moislinger Allee durchfüh-
ren. Um Synergien zu nutzen, sollen im gleichen Zeitraum die Bushaltestellen in diesem Ab-
schnitt so weit wie möglich barrierefrei umgestaltet werden. Insgesamt befinden sich in dem 
Abschnitt sechs Haltestellen mit zwölf Haltesteigpositionen. 

Gesetzliche Vorgabe zum Barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 

Die gesetzlichen Vorgaben im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sahen einen Ausbau 
aller ÖPNV-Haltestellen bis Ende 2021 vor. Dieses Ziel gilt generell weiter und ist auch im 5. 
RNVP der Hansestadt, aktuell beschlossen am 15.10.2024 im Hauptausschuss, festge-
schrieben. 

Beschreibung der Maßnahme:

Buslinien / Haltestellen
Im Einzelnen sind folgende Haltestellenpositionen betroffen (se=stadteinwärts, sa=stadtaus-
wärts): 

 5, - Drägerwerk se, sa, beide derzeit Haltebuchten
 5 - Hansering se, sa, beide derzeit Haltebucht hinter Knotenpunkt
 5, 6, 16, (26) Lutherkirche se, sa, beide derzeit Haltebucht, sa hinter Knotenpunkt
 5, 6, 16, (26) Roter Löwe se, sa, beide derzeit Haltebuchten
 5, 6, 16, (26) Talweg se, 5 sa, beide derzeit Haltebuchten
 5 Schaluppenweg se, sa, sa derzeit Haltebucht vor Einmündung, se derzeit Fahr-

bahnrandhaltestelle
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Darüber hinaus ist vorgesehen, zum nächsten Fahrplanwechsel eine neue zusätzliche Busli-
nie (Linie 26) im Bereich von Kolberger Straße bis Fregattenstraße (beinhaltet die Haltestel-
len Lutherkirche, Roter Löwe und Talweg se) einzurichten. Die Buslinien der Autokraft fahren 
nur morgens vor Schulbeginn jeweils eine Fahrt und werden nicht weiter berücksichtigt.

Bereich/Standards
Die Standards für die barrierefreie Warteflächengestaltung sowie den barrierefreien Ein- und 
Ausstieg sind im Kapitel 7.8.2 Mindestanforderungen an die Barrierefreiheit der aktuell be-
schlossenen 5. Fortschreibung des RNVP für die Hansestadt Lübeck beschrieben. Es han-
delt sich im Wesentlichen um einen von sechs Bereichen, die in der Tabelle 26 beschrieben 
sind. Der Standard orientiert sich am „Leitfaden für barrierefreie Bushaltestellen in Schles-
wig-Holstein für Baulastträger“ der NAH.SH. 
Die nachfolgend aufgeführten Punkte konnten bei der Umplanung der Haltestellen weitge-
hend berücksichtigt werden:

 Die Anordnung von Fahrbahnrandhaltestellen, wo immer möglich, zur Stärkung des 
Umweltverbundes zur Erreichung einer Reisezeitverkürzung

 Barrierefreie Warteflächengestaltung sowie barrierefreier Ein- und Ausstieg
 Kontrastreiche Farbgebung der Oberflächen
 Ausreichende Beleuchtung
 Einsatz von Sonderborden, in Lübeck Standard: Kasseler Sonderbord
 Eine Bordsteinhöhe von gewählt 18 cm zur Minimierung der Einstiegshöhe
 Blindenleitstreifen und - orientierungssysteme
 Eine Wartehalle (Fahrgastunterstand/FGU), sofern es die Örtlichkeit zulässt und die 

Fahrgastfrequenz rechtfertigt
 Eine gute Übersichtlichkeit und Einsehbarkeit
 Ggf. eine Optimierung der Zuwegung zu den Haltestellen, bspw. durch Absenkung 

von Bordsteinen zwischen Gehweg und Fahrbahn
 Ausreichend Bewegungsraum (mind. 1,50m x 1,50m) auch vor und in den FGUn

In der Realität können nicht immer alle Belange der Mindestanforderungen an die Barriere-
freiheit realisiert werden, z.B. aufgrund der vorhandenen örtlichen Gegebenheiten, Flächen-
beschränkungen und sich überlagernden Nutzungsansprüchen. Insbesondere bei der Füh-
rung des Fuß- und Radverkehrs müssen häufig Kompromisse getroffen werden bzw. es 
konnte an der Bestandsituation nichts verändert werden.

Einschränkungen – Haltesteig, kein Ausbau möglich
Die baulichen Gegebenheiten im vorhandenen Straßenraum können dazu führen, dass Hal-
testellen nicht an den vorhandenen Standorten barrierefrei ausgebaut werden können, da 
z.B. die Lage von Grundstückseinfahrten oder die vorhandenen Straßenquerschnitte oder 
die Verkehrsbelastungen und –Verteilungen so ungünstig sind und einen solchen Ausbau 
nicht zulassen. Dies betrifft die Haltesteige Lutherkirche sa/se sowie den Haltesteig 
Hansering sa. Hier werden zunächst nur die Fahrbahnbeläge in der bestehenden Geometrie 
erneuert. Für einen regelkonformen barrierefreien Umbau der vorgenannten Haltestellenpo-
sitionen ist eine Umplanung bzw. Verlegung der Haltesteige unter Berücksichtigung groß-
räumiger verkehrlicher Belange erforderlich. Diese Planungsleistung ist im Rahmen dieser 
Maßnahme zeitlich nicht durchführbar gewesen, so dass sich zunächst für diese Verfah-
rensweise entschieden wurde. Der Umbau der Haltestelle erfolgt zu einem späteren Zeit-
punkt.

Busbucht und barrierefreier Ausbau möglich
Wird aufgrund verkehrlicher Belange, hierzu gehören die Verkehrsbelastung sowie die An-
zahl und Taktung der Buslinien, bzw. zur Erhaltung der Verkehrssicherheit die Beibehaltung 
von Bushaltebuchten erforderlich und wenn die Platzverhältnisse ausreichend sind, wird die 
Bucht barrierefrei ausgebaut. Im konkreten Fall betrifft dies die Haltesteigpositionen 
Hansering se, Roter Löwe se/sa, sowie Talweg se.
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Überquerungsmöglichkeiten
Eine Überquerungsmöglichkeit der Moislinger Allee an den Haltestellen ist immer über Fu-
LSA’n (Fußgänger-LSA) gegeben, bei 4 Haltesteigen jedoch mit größeren Entfernungen zur 
Fu-LSA. Die Fu-LSA‘n sind allesamt nicht barrierefrei (gemeint sind taktile Elemente) ausge-
baut. Dies müsste zeitnah in einem nächsten Schritt nachgeholt werden.

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen wurde im Zuge der Planung beteiligt.

Vorstellung der Umplanungen der Haltestellenpositionen 

Abbildung 1: Drägerwerk stadtauswärts

 Fahrbahnrandhaltestelle geplant

o Fahrtrichtung stadteinwärts
o 1 Buslinie
o Grundstückszufahrten: keine
o Verkehrsbelastung für Fb-Randhalte-

stelle in Ordnung
o Frequenz/ Taktung der Buslinien nicht 

behindernd
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden

 Fahrbahnrandhaltestelle geplant
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Abbildung 2: Drägerwerk stadteinwärts

Abbildung 3: Hansering stadtauswärts

o Fahrtrichtung stadtauswärts
o 1 Buslinie
o Grundstückszufahrten: keine
o Verkehrsbelastung für Fb-Randhalte-

stelle in Ordnung
o Frequenz/ Taktung der Buslinien nicht 

behindernd
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden

 Fahrbahnrandhaltestelle geplant

 Zunächst Beibehaltung der Busbucht 
wegen mittig liegender Grundstücks-
zufahrt zu 3 Stellplätzen

 Ggf. Verlegung der Busbucht erfor-
derlich

 Provisorische Sanierung der Bushal-
tefläche

o Fahrtrichtung stadtauswärts
o 1 Buslinie
o Grundstückszufahrten: ja, 3 Parkplätze
o Verkehrsbelastung für Fb-Randhalte-

stelle in Ordnung
o Frequenz/ Taktung der Buslinien nicht 

behindernd
o Lage unmittelbar hinter Knotenpunkt
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden
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Abbildung 4: Hansering stadteinwärts

Abbildung 5: Lutherkirche stadtauswärts

 Beibehaltung Bushaltebucht ge-
plant, da Fahrbahnrandhaltestelle 
Verkehrsgefährdung bei Rückstau 
in den Knoten erzeugt

o Fahrtrichtung stadteinwärts
o 1 Buslinie
o Grundstückszufahrten: nein
o Verkehrsbelastung für Fb-Randhaltestelle 

in Ordnung
o Frequenz/ Taktung der Buslinien nicht be-

hindernd
o Lage unmittelbar hinter Knotenpunkt
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden

 Fahrtrichtung stadtauswärts
 4 Buslinien
o Grundstückszufahrten: ja – Verlegung der 

Haltestelle erforderlich
o Verkehrsbelastung für Fahrbahnrandhalte-

stelle zu hoch
o Frequenz/ Taktung der Buslinien behin-

dernd für den Bau einer Fahrbahnrandhal-
testelle

o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden
o Haltesteig unmittelbar hinter Kreuzung

 Beibehaltung der Busbucht wegen 
mittig liegender Grundstückszu-
fahrt

 Verlegung der Busbucht erforder-
lich

 Provisorische Sanierung der Bus-
haltefläche
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Abbildung 6: Lutherkirche stadteinwärts

 Fahrtrichtung stadteinwärts
 4 Buslinien
 Grundstückszufahrten: nein
o Verkehrsbelastung für Fahrbahnrandhalte-

stelle zu hoch
o Frequenz/ Taktung der Buslinien behindernd 

für den Bau einer Fahrbahnrandhaltestelle
o Umfangreiche Umverlegungen der Versor-

gungsträger im Vorfeld erforderlich
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden in 35 m 

Entfernung
o Haltesteig unmittelbar vor Kreuzung bzw. hin-

ter Einmündung

 Beibehaltung der Busbucht
 Umfangreiche Planung/ Ab-

stimmung mit Versorgungsträ-
gern

 Ggf. Verlegung der Busbucht 
erforderlich

 Provisorische Sanierung der 
Bushaltefläche
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Abbildung 7: Roter Löwe stadtauswärts

Abbildung 8: Roter Löwe stadteinwärts

 Beibehaltung der Busbucht 
wg. Verkehrssicherheit

 Fahrtrichtung stadtauswärts
 4 Buslinien
 Grundstückszufahrten: ja
o Verkehrsbelastung für Fahrbahnrandhalte-

stelle zu hoch
o Sichtbeziehungen durch Kurvenlage und Ge-

fällesituation eingeschränkt
o Frequenz/ Taktung der Buslinien behindernd 

für den Bau einer Fahrbahnrandhaltestelle
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden in 60m 

Entfernung

 Beibehaltung der Busbucht 
wg. Verkehrssicherheit

 Beibehaltung der Busbucht 
wg. Verkehrssicherheit

 Fahrtrichtung stadteinwärts
 4 Buslinien
 Grundstückszufahrten: ja
o Verkehrsbelastung für Fahrbahnrandhalte-

stelle zu hoch
o Sichtbeziehungen durch Kurvenlage und Ge-

fällesituation eingeschränkt
o Frequenz/ Taktung der Buslinien behindernd 

für den Bau einer Fahrbahnrandhaltestelle
o Lage der Haltebucht in einer Kurve
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden

 Beibehaltung der Busbucht 
wg. Verkehrssicherheit
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 Abbildung 9: Talweg stadtauswärts

Abbildung 10: Talweg stadteinwärts

o Fahrtrichtung stadtauswärts
o 1 Buslinie
o Grundstückszufahrten: ja
o Verkehrsbelastung für Fb-Randhaltestelle 

in Ordnung
o Frequenz/ Taktung der Buslinien nicht be-

hindernd
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden in 80m 

Entfernung

 Fahrbahnrandhaltestelle geplant

 Beibehaltung der Busbucht
 Sanierung der Bushaltefläche und Er-

gänzung der taktilen Elemente

 Fahrtrichtung stadteinwärts
 4 Buslinien
 Grundstückszufahrten: nein
o Verkehrsbelastung für Fahrbahnrandhalte-

stelle zu hoch
o Frequenz/ Taktung der Buslinien behindernd 

für den Bau einer Fahrbahnrandhaltestelle
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden
o Haltesteig unmittelbar hinter Kreuzung
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Abbildung 11: Schaluppenweg stadtauswärts

Abbildung 12: Schaluppenweg stadteinwärts

 Fahrbahnrandhaltestelle geplant

o Fahrtrichtung stadtauswärts
o 1 Buslinie
o Grundstückszufahrten: nein
o Verkehrsbelastung für Fb-Randhaltestelle 

in Ordnung
o Frequenz/ Taktung der Buslinien nicht be-

hindernd
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden

 Fahrbahnrandhaltestelle vorhan-
den

 Ergänzung der taktilen Elemente 

o Fahrtrichtung stadteinwärts
o 1 Buslinie
o Grundstückszufahrten: nein
o Verkehrsbelastung für Fb-Randhaltestelle 

in Ordnung
o Frequenz/ Taktung der Buslinien nicht be-

hindernd
o LSA-Fahrbahn-Querung vorhanden in 55 m 

Entfernung 
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Kosten / Finanzierung 
Im Rahmen der Vorplanung wurde eine (Bau-)Kostenschätzung erarbeitet, welche die zum 
Zeitpunkt der Erstellung bekannten Bau- und Planungskosten beinhaltet. Im Zuge der noch 
für 2024 geplanten Ausschreibung wurden Kosten in Höhe von vor. 912.000 EUR brutto er-
mittelt. Diese teilen sich vorläufig wie folgt auf:
konsumtive Abrisskosten ca. 156.000 €
investive Baukosten ca. 756.000 €
Es wird versucht, Fördermittel zu beantragen. Aktuell kann nicht gesagt werden, ob und ggf. 
wie viel Förderung erwartet werden kann.
Die Maßnahme wird aus dem Bereichsbudget gedeckt und unterjährig auf dem Produkt-
sachkonto 544001 573 7852000 Bundesstraßen/Bushaltestellen sortiert.

Um einen rechtzeitigen Baubeginn im Frühjahr 2025 zu gewährleisten, soll die Maßnahme 
bereits Ende 2024 gemeinsam mit der Fahrbahnsanierung Moislinger Allee ausgeschrieben 
werden.

Zeitplan:

Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll gemeinsam mit der Fahrbahnsanierung der Mois-
linger Allee Ende 2024 erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll ab März 2025 er-
folgen. 

Anlagen:

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen 

Senatorin Joanna Hagen



2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   INVESTIV

    (Bei investiven Maßnahmen ist zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Finanzielle 

Auswirkungen in €

Gesamtbeträge der 

Maßnahme,

AfA und SoPo

2025 2026 2027 2028

Erträge

Aufwendungen -912.000,00 -26.057,11 -26.057,11 -26.057,11

davon:

Sonderposten-

auflösung (SoPo)

0,00

Abschreibungen (AfA) -911.999,00 -26.057,11 -26.057,11 -26.057,11

Anlagenabgang -1,00

Gesamtauswirkung

Ergebnisplan

-911.999,00

voraussichtl. Zinsen ca. -410.399,55 -27.359,97 -27.359,97 -27.359,97

Einzahlungen 0,00

Auszahlungen -912.000,00 -912.000,00

Gesamtauswirkung

Finanzplan

-912.000,00

2025 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen x Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend x x x

Haushaltsentlastend                           

Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2025 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Erträge:

(Mehr)

Erträge:

(Mehr)

Aufwendungen:

(Mehr)

Aufwendungen: 544001.000.5221007
Bundesstraßen/Sanierung 

Rad-/Gehwege/BHS

-156.000,00

Saldo Ergebnisplan -156.000,00

Finanzplan

Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Mehr)

Einzahlungen:

(Mehr)

Auszahlungen:

544001.573.7852000 Bundesstraßen/Bushaltest

ellen/Tiefbaumaßnamen

-756.000,00

(Mehr)

Auszahlungen:
544001.000.7221007

Bundesstraßen/Az. 

Sanierung Rad-

/Gehwege/BHS

-156.000,00

Saldo Finanzplan -912.000,00

Anlage zur Vorlage vom 11.11.2024 

VO-Nr.: VO/2024/13715

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 544001

Produktsachkonten

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

Produktsachkonten
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